
Zusammenfassung 
 

Untersuchungssache eines an Andreas von Rennenkampff zu Schloss Wesenberg  
gerichteten Drohbrief 

 
1873 

 
11. Mai 1873 Im Wier- und Jerwschen Manngericht ergeht in der Untersuchungssache des 

Andreas von Rennenkampff, zu Schloss Wesenberg, bezüglich eines an ihn 
gerichteten Drohbriefs, durch das Kaiserlich Estländische Oberlandgericht, 
folgendes Urteil:  
Der Beschuldigte, Palmsche Schulmeister J. R. Rezoldt, wird von der An-
schuldigung, durch einen am 22. Juli 1872 beim Gut Schloss Wesenberg auf-
gefundenen Brief, Andreas von Rennenkampff widerrechtlich bedroht zu 
haben, wegen Mangels genügender Beweise, freigesprochen. 
Dem Kläger wird freigestellt, sich erneut beim zuständigen Zivilgericht, 
bzgl. der Beleidigung zu beschweren.  

 
Nr.: 1575 

Urtheil 
 
Auf Befehl seiner Kaiserlichen Majestät wird von Einem Kaiserlichen Ehstländischen Ober-
landgerichte in der aus dem Wier- und Jerwschen Manngerichte anher zur Leuteration vor-
gestellten Untersuchungssache, in Betreff eines an den Herrn von Rennenkampff zu Schloß 
Wesenberg gerichteten Drohbriefes, --- nach dem Vortrage der Acten --- dahin für Recht er-
kannt: 
 

daß  I, Inculpat (der Beschuldigte), der Palmsche Schulmeister J. R. Rezoldt, von der 
Anschuldigung mittelst eines am 22 sten Juli 1872 beim Gute Schloß Wesenberg 
aufgefundenen Briefes den Herrn von Rennenkampff widerrechtlich bedroht 
zu haben, zur Zeit wegen Mangels genügender Beweise freizusprechen ist; 

 
      II, dem Herrn dimittierten Kreisrichter A. von Rennenkampff zu Schloß Wesen-

berg offen zu lassen ist, wegen der ihm im erwähnten Brief zugefügten Ver-
balinjurien (Beleidigungen durch Worte) seine Rechte gegen Inculpaten Rezoldt 
oder wem gehörig beim competenten Civilforo (beim zuständigen Zivilgericht) 
zu verfolgen. 

                                                 V.    R.    W. 
 
Nr.: 138 (Vermerk am linken Rand) 
 

Mit diesem Urtheile einverstanden, 
 

Stellv. Gouverneur, Ehstl. Vice Gouverneur    Poliwanoff 
 
Reval, d. 11. Mai 1873 
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Gegeben in Sr. Kaiserlichen Majestät Ehstländischen Oberlandgerichte auf dem Ritterhause 
zu Reval am 7 ten Mai 1873  
 
Otto von Lilienfeld                 F. v. Samson                     H. v. Hartmann 
gelesen 7. Mai 
Nr.: 763                                                                    Go. zur Mühlen, Secr. 
 
                                                                                   In fidem copiae, L. Haugen   
                                                                                                              testis (Zeuge) 
 
 
 

Am 24. Mai 1873 
 
wurde vorstehendes Urtheil in Sr. Kaiserlichen Majestät Wier- und Jerwschen Manngerichte 
in Abwesenheit des Inculpaten Retzoldt publiciert. 
 
                                                                         In fidem 
 
                                                                                         v. Beunde, Secr. 
 
             M.   d.   I. 
 
  E H S T L Ä N D I S C H E                                     An 
 
      GOUVERNEMENTS-                       den  Strandwierschen 
 
 R E G I E R U N G                 Herrn Hakenrichter. 
 
         3. Abtheilung 
 
              7. Tisch 
       .----------.----------. 
         Reval, Schloß   
         den 4. Juny 1873 
 
        Nr.: 2152   Bei Uebersendung einer beglaubigten Copie des Leute- 

rations – Urtheils des Ehstnischen Oberelandgerichts  
vom 7. May c. in der Untersuchungssache, Betreff ei- 
nes an den Herrn von Rennenkampff zu Schloß We- 
senberg gerichteten Drohbriefes 

 
 werden Ew. Hochwohlgeboren von der III. Abtheilung der Ehstländischen  

Gouvernements - Regierung mit Genehmigung des Herrn Vice Gouverneurs ersucht, 
von dem Inhalte dieses Urtheils wem gehörig Eröffnung zu machen, über das Ge-
schehene aber unter Retradierung der Beilage dieser Gouvernements - Regierung zu 
berichten. 
 

Regierungsrath     L. v. ...... 
Geschäftsführer   A. Beck 
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16. July 1873                                                                                          Nr.: 1240 
 

An 
 

Eine Erlauchte Kaiserliche Ehstländiche 
 

Gouvernements - Regierung 
 

3. Abtheilung.        7. Tisch 
 

Vom 
 

Hakenrichter in Strandwierland. 
 
Nr.: 1325 

Bericht. 
Behufs Erfüllung des Rescripts Einer Erlauchten Kaiserlichen Estländischen Gouvernements 
– Regierung vom 4. Juni c., sub Nr.: 2152, beehre mich desmittelst zu berichten, daß vom 
Inhalte des Leuterationsurtheils des Estl. Oberlandgerichts d. d. 7. Mai a. c. in der Untersu-
chungssache, in Betreff eines an den Herrn von Rennenkampff zu Schloß Wesenberg gerich-
teten Drohbriefes ----- wem gehörig Eröffnung gemacht worden ist  
 
Wesenberg, den 13. Juli 1873 
 
                                                      Hakenrichter:           Wrangel 
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             M.   d.   I. 
 
 E H S T L Ä N D I S C H E                                      An 
 
GOUVERNEMENTS-                       den  Landwierländischen 
 
R E G I E R U N G                   Herrn Hakenrichter. 
 
         3. Abtheilung 
 
              7. Tisch 
       .----------.----------. 
         Reval, Schloß   
 
         den 18. July 1873 
 
        Nr.: 2796               Bei Uebersendung einer beglaubigten Cpoie des Leute- 
                                             rations – Urtheils des Ehstnischen Oberelandgerichts  
nebst Beilage                       vom 7. May c. in der Untersuchungssache, Betreff ei- 
                                             nes an den Herrn von Rennenkampff zu Schloß We- 
                                             senberg gerichteten Drohbriefes 
 
 werden Ew. Hochwohlgeboren von der III. Abtheilung der Ehstlänsichen  

Gouvernements-Regierung mit Genehmigung des Herrn Vice Gouverneurs ersucht, 
von dem Inhalte dieses Urtheils wem gehörig Eröffnung zu machen, über das Ge-
schehene aber unter Retradierung der Beilage dieser Gouvernements-Regierung zu 
berichten. 
 
                     Regierungsrath                                   
 
                                               Geschäftsführer         
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8. August 1873                                                                                           Nr.: 1355 
 
 

An 
Eine Erlauchte Kaiserliche Ehstländische  

Gouvernements Regierung 
 

 
Vom 
Landwierschen Hakenrichter 

 
 
Nr.: 1361                                                                                                      Bericht. 
 

Bei Retradierung des Leuterationsurtheils Eines Kais: Ehstländischen Oberlandge-
richts vom 7. Mai c. in der Untersuchungssache, in Betreff eines an den Herrn von Rennen-
kampff zu Schloß Wesenberg gerichteten Drohbriefes, beehre ich mich auf das Schreiben 
vom 10 July c., sub Nr.: 2796, Einer Erlauchten Ehstländischen Gouvernements Regierung zu 
berichten, daß ich den Inhalt dieses Urtheils weder dem H. v. Rennenkampff noch dem 
Palmschen Schulmeister J: R: Rezoldt habe eröffnen können, da der Herr Kläger sowohl wie 
der Beklagte in Strandwierland wohnhaft sind. 
 
Lassinorm, d. 7. August 1873 
 
                                               Hakenrichter:     A. v. Stackelberg 
 
 
 
 
 
 
Reval, Ritterhaus, d: 24. Mai 1873 
 
Im Namen und von wegen Sr. Kaiserlichen Majestät Wier- und Jerwschen Manngerichts. 
 
                                                                          Unterschrift 
 


